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Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Ihr Antrag vom 1. April 2022 
 
 
S█████████████ ▍▍
 
auf Ihren mit E-Mail vom 1. April 2022 gestellten Antrag auf Akteneinsicht nach dem Berliner 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ergeht folgender  
 
 

B e s c h e i d: 
 

1.  Der Antrag wird abgelehnt. 
 
2.  Gebühren werden nicht erhoben. 

 
Begründung: 

 
I. 

 
Mit E-Mail vom 1. April 2022 haben Sie die Übersendung folgender Unterlagen beantragt: 
"eine Übersicht sämtlicher Gutachten, Studien, Konzepte, Berichte, Machbarkeitsanalysen, 
Bestandsaufnahmen, Sanierungspläne und Potentialanalysen zum Flughafengebäude Tempelhof 
einschließlich dem Vorfeld sowie der Außenablagen, die die Tempelhof Projekt GmbH in den Jahren 
2021 bzw 2020 (mit)beauftragt hat bzw deren Ergebnisse sie in diesen beiden Jahren erhalten hat.“ 
“ 

 
II. 
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Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jeder Mensch das Recht auf Einsicht in den Inhalt der von 
öffentlichen Stellen geführten Akten. Die von Ihnen beantragte Akteneinsicht kann jedoch 
nicht gewährt werden, dadie erbetenen Unterlagen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen nicht vorliegen. Die erbetenen Unterlagen wurden von 
der Tempelhof Projekt GmbH beauftragt und bearbeitet und liegen nur dort vor. Aus 
vorgenannten Grund kann auch keine beschränkte Akteneinsicht nach § 12 IFG gewährt 
werden  
 
 

III. 
 

Für die Ablehnung der Akteneinsicht wird keine Gebühr erhoben. Diese Kostenentscheidung 
beruht auf § 16 IFG i.V.m. § 6 Absatz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge und § 6 
Absatz 1 Verwaltungsgebührenordnung, Kostenstelle 1004 des Gebührenverzeichnisses.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Fehrbelliner Platz 4, 10707 
Berlin, erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
█ ████ ▍
████▍
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